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ZUWEISUNG VERTRAGSWIDRIGER 
ARBEIT DURCH DEN ARBEITGEBER OHNE 
VERPFLICHTUNG ZUR ZAHLUNG VON 
VERZUGSLOHN
von Jan Hufen

München 
Rechtsanwalt 
jahufen@jonesday.com 
++49 89 20 60 42 200

Ein Arbeitgeber, der die vom Arbeitnehmer angebotene 

Arbeitsleistung nicht annimmt, gerät in Annahmeverzug 

und schuldet für den Verzugszeitraum den sogenannten 

Verzugslohn. Die gleiche Rechtsfolge trat bisher ein, wenn 

der Arbeitgeber vom Arbeitnehmer eine Tätigkeit verlangte, 

zu der dieser vertraglich nicht verpflichtet war und sich der 

Arbeitnehmer weigerte diese auszuführen. Insoweit hat das 

BAG nun seine Rechtsprechung durch die Entscheidung 

vom 7. Februar 2007 (5 AZR 422/06) geändert. 

n SACHVERHALT

In dem entschiedenen Fall wurde dem Arbeitgeber der 

einzige LKW des Betriebes gestohlen, woraufhin der Arbeit

geber entschied, künftig nur noch Spediteure einzusetzen. 

Der verbliebene Fahrer erhielt eine Änderungskündigung, 

nach der er künftig bei gleicher Vergütung für den 

Restholzbereich zuständig sein sollte. Dem BAG oblag 

es, darüber zu entscheiden, wie die gleichzeitig mit der 

Kündigung ergangene Anweisung zu bewerten sei, der 

Fahrer solle während der Kündigungsfrist bereits diese 

neue Tätigkeit ausüben. Unstreitig war die Anweisung im 

Restholzbereich tätig zu sein nicht vom Direktionsrecht des 

Arbeitgebers umfasst. Der Arbeitnehmer hatte sich für den 

Zeitraum der Kündigungsfrist geweigert, die neue Tätigkeit 

auszuüben und seine Arbeitsleistung als Fahrer angeboten. 

n RECHTSLAGE

Wenn die geforderte Arbeitsleistung nicht von der ver-

traglich vereinbarten Arbeitsleistung umfasst ist und der 

Arbeitnehmer die geforderte Arbeitsleistung ablehnt, gerät 

der Arbeitgeber auch nach der BAG-Entscheidung weiterhin 

in Annahmeverzug. Allerdings regelt das Gesetz, dass sich 

der Arbeitnehmer im Falle des Annahmeverzugs anrech-

nen lassen muss, was er zu erwerben böswillig unterlässt. 

Die zu stellende Frage lautet also, ob es dem Arbeitnehmer 

nach Treu und Glauben und unter Berücksichtigung des 

Grundrechts zur freien Arbeitsplatzwahl zumutbar ist, die 

anderweitige Arbeit aufzunehmen. Neu ist nunmehr, dass 

die nicht vertragsgemäße Arbeit nicht ohne weiteres mit 

unzumutbarer Arbeit gleichzusetzen ist. Insofern wendet 
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sich das BAG von seiner am 3. Dezember 1980 ergange-

nen Grundsatzentscheidung ab. Die Argumentation, der 

Arbeitnehmer könne nicht einerseits berechtigt sein, die 

geforderte Arbeit abzulehnen, gleichzeitig aber faktisch zur 

Verrichtung gezwungen sein, um den Vorwurf zu entkräften, 

er habe böswillig die anderweitige Verwendung seiner 

Arbeitskraft unterlassen, greift dabei nicht. Entscheidend 

ist, dass es im Rahmen des Verzugslohnanspruchs nicht 

auf die Arbeitspflicht, die ja in den Fällen der Zuweisung 

vertragswidriger Arbeit gerade nicht besteht, sondern 

auf die Obliegenheit zur Rücksichtnahme ankommt. Man 

muss sich also die Frage stellen, ob der Arbeitnehmer aus 

Rücksichtnahme gegenüber dem Arbeitgeber verpflich-

tet ist, einen zumutbaren Zwischenverdienst zu erzielen. 

Inwieweit der Arbeitnehmer Rücksicht nehmen muss, hängt 

dabei auch von den Gründen des Arbeitgebers ab, eine 

nichtvertragsgemäße Leistung zu fordern Nicht unerheblich 

ist dementsprechend auch, warum der Arbeitsplatz wegge-

fallen ist. Im entschiedenen Fall hat es dementsprechend 

eine Rolle gespielt, dass das notwendige Arbeitsmittel 

durch einen Diebstahl nicht länger vorhanden war. Die 

Gründe der Zuweisung und Ablehnung sind im Ergebnis 

gegeneinander abzuwägen. 

n FOLGEN

Das Urteil des BAG hat es für Arbeitgeber leichter gemacht, 

mit dem Wegfall eines Arbeitsplatzes umzugehen. Stand 

früher einer Versetzung oftmals das fehlende Direktionsrecht 

und damit der drohende Verzugslohnanspruch entgegen, so 

besteht nun die Möglichkeit, bei Wegfall eines Arbeitplatzes 

eine Änderungskündigung auszusprechen und dem 

Arbeitnehmer sofort die neue, im Einzelfall angemes-

sene Tätigkeit zuzuweisen. Weigert sich der Arbeitnehmer 

dann in der Phase der Änderungskündigungsfrist die 

neue Tätigkeit auszuüben, so kann ihn der Arbeitgeber 

zwar weder zur Ausübung der neuen Tätigkeit zwingen, 

noch eine Beendigungskündigung wegen Verletzung der 

(nicht bestehenden) Arbeitspflicht aussprechen, zumindest 

entsteht jedoch auf Seiten desjenigen Arbeitnehmers, der 

die geforderte Arbeitsleistung ablehnt, im Einzelfall kein 

Verzugslohnanspruch. 
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